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LEITSÄTZE DES URTEILS

1. Verfahren — Vorabentscheidung — Zuständigkeit des Gerichtshofes —
Auslegung

(EWG-Vertrag, Artikel 177)

2. Verfahren — Vorabentscheidung — Zuständigkeit des Gerichtshofes —
Grenzen

(EWG-Vertrag, Artikel 177)

3. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Gemeinschaftsrechtsordnung —
Eigenständigkeit — Rangverhältnis zu den innerstaatlichen Rechtsord
nungen — Vorrang des Gemeinschaftsrechts — Endgültige Beschränkung
der Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten

4. Mitgliedstaaten der EWG — Ihnen als Staaten gegenüber der Gemein
schaft obliegende Verpflichtungen — Aufsichtspflicht der Kommission —

Kein Recht der Einzelnen, die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen der
Staaten oder der Aufsichtspflicht der Kommission geltend zu machen

5. Angleichung der Rechtsvorschriften — Vermeidung von Verzerrungen —
Verfahren — Nichtbestehen von Rechten der Einzelnen

(EWG-Vertrag, Artikel 102)

6. Staatliche Beihilfen — Aufhebung — Verfahren — Nichtbestehen von
Rechten der Einzelnen

(EWG-Vertrag, Artikel 92, 93)

7. Mitgliedstaaten der EWG — Sich selbst genügende Verpflichtungen aus
dem Vertrag — Begriff — Rechte der Einzelnen — Wahrung dieser Rechte
durch die staatlichen Gerichte

8. Niederlassungsfreiheit — Beschränkungen — Aufhebung — Verbot der

Einführung neuer Beschränkungen — Rechtsnatur dieses Verbots —
Wirkungen — Rechte der Einzelnen — Wahrung dieser Rechte durch die
staatlichen Gerichte

(EWG-Vertrag, Artikel 52, 53)

9. Niederlassungsfreiheit — Beschränkungen — Aufhebung — Verbot der
Einführung neuer Beschränkungen — Inhalt dieser Unterlassungspflicht

(EWG-Vertrag, Artikel 53)

10. Mengenmäßige Beschränkungen — Beseitigung — Staatliche Handels
monopole — Verbot neuer beschränkender Maßnahmen — Rechte der

Einzelnen — Wahrung dieser Rechte durch die staatlichen Gerichte
(EWG-Vertrag, Artikel 37)
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11. Mengenmäßige Beschränkungen — Beseitigung — Staatliche Handels

monopole — Verbot — Inhalt — Gerichtliche Kontrolle
(EWG-Vertrag, Artikel 37)

1. Im Vorabentscheidungsverfahren kann der Gerichtshof we
der den Vertrag auf einen Einzelfall anwenden, noch — wie er
es im Verfahren nach Artikel 169 könnte — über die Vereinbar

keit einer innerstaatlichen Maßnahme mit dem Vertrag entschei
den. Der Gerichtshof kann aber aus der unvollkommen gefaßten
Frage des staatlichen Gerichts die Fragen herausschälen, welche
die Auslegung des Vertrages betreffen.

2. Artikel 177 geht von einer klaren Trennung der Aufgaben
der staatlichen Gerichte und des Gerichtshofes aus. Er ermäch

tigt den Gerichtshof weder zur Entscheidung über den konkreten
Fall noch zur Nachprüfung der Gründe und Ziele des Aus
legungsersuchens.

3. Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Ver
trägen hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung ge
schaffen, die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen
der Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren Ge
richten anzuwenden ist.

Durch die Gründung einer Gemeinschaft für unbegrenzte
Zeit, die mit eigenen Organen, mit der Rechts- und Geschäfts
fähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeit und insbeson
dere mit echten, aus der Beschränkung der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten oder der Übertragung von Hoheitsrechten der
Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft herrührenden Hoheits
rechten ausgestattet ist, haben die Mitgliedstaaten ihre Souverä
nitätsrechte beschränkt und so einen Rechtskörper geschaffen,
der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist.

Diese Aufnahme der Bestimmungen des Gemeinschafts
rechts in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und, allgemei
ner, Wortlaut und Geist des Vertrages haben zur Folge, daß es
den Staaten unmöglich ist, gegen die von ihnen auf der Grund-
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lage der Gegenseitigkeit angenommene Rechtsordnung nach
trägliche einseitige Maßnahmen ins Feld zu führen. Solche Maß
nahmen stehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechts

ordnung daher nicht entgegen. Dem vom Vertrag geschaffenen,
somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht kön
nen wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer ge
arteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen, wenn ihm
nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und

wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in
Frage gestellt werden soll.

Die Staaten haben dadurch, daß sie nach Maßgabe der Be
stimmungen des Vertrages Rechte und Pflichten, die bis dahin
ihren inneren Rechtsordnungen unterworfen waren, der Rege
lung durch die Gemeinschaftsrechtsordnung vorbehalten haben,
eine endgültige Beschränkung ihrer Souveränitätsrechte be
wirkt, die durch spätere einseitige, mit dem Gemeinschaftsbegriff
unvereinbare Maßnahmen nicht rückgängig gemacht werden
kann.

4. Die Kommission ist gehalten, dafür Sorge zu tragen, daß die
Mitgliedstaaten die ihnen als Staaten vom Vertrag auferlegten
Pflichten erfüllen, aus denen die Einzelnen keine Rechte her

leiten können. Dies gibt aber den Einzelnen nicht das Recht, Ver
letzungen dieser Vorschriften durch den beteiligten Mitglied
staat oder der Aufsichtspflicht der Kommission im Rahmen des
Gemeinschaftsrechts nach Artikel 177 geltend zu machen.

5. Artikel 102 EWG-Vertrag begründet keine Rechte der Ein
zelnen, die von den staatlichen Gerichten zu beachten wären.

6. Artikel 93 EWG-Vertrag begründet keine Rechte der Einzel
nen, die von den staatlichen Gerichten zu beachten wären.

7. Eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die durch keinerlei
Bedingungen eingeschränkt ist und zu ihrer Erfüllung oder Wirk
samkeit keiner weiteren Handlungen der Staaten oder der Kom
mission bedarf, genügt sich selbst und ist infolgedessen geeignet,
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unmittelbare Wirkungen in den Beziehungen zwischen den Mit
gliedstaaten und den Einzelnen hervorzurufen. Sie ist als Be
standteil der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten für diese
selbst verbindlich und betrifft ihre Angehörigen unmittelbar;
diese können Rechte aus ihr herleiten, die die staatlichen Ge
richte zu beachten haben.

8. Artikel 53 EWG-Vertrag ist eine Rechtsnorm des Gemein
schaftsrechts, aus der die Einzelnen Rechte herleiten können, die
von den staatlichen Gerichten zu beachten sind.

9. Artikel 53 verlangt nur, daß die Niederlassung von Angehö
rigen anderer Mitgliedstaaten nicht durch neue Maßnahmen
strengeren Vorschriften unterworfen wird als die Niederlassung
von Einheimischen; das gilt ohne Rücksicht auf die Rechtsform
der Unternehmen.

10. Artikel 37 Absatz 2 EWG-Vertrag ist seinem ganzen Inhalt
nach eine Rechtsnorm des Gemeinschaftsrechts, aus der die Ein

zelnen Rechte herleiten können, die von den staatlichen Gerich
ten zu beachten sind.

11. Artikel 37 Absatz 2 EWG-Vertrag verbietet neue Maßnah
men aller Art, die den in Artikel 37 Absatz 1 genannten Grund
sätzen widersprechen, das heißt, alle Maßnahmen, die Monopole
oder Einrichtungen schaffen, wenn diese Monopole und Einrich
tungen Umsätze in Handelswaren zum Gegenstand haben, hin
sichtlich deren ein Wettbewerb oder ein zwischenstaatlicher

Warenaustausch möglich ist; für diesen Warenaustausch auch
tatsächlich von Bedeutung sind und neue Diskriminierungen in
den Versorgungs- oder Absatzbedingungen zwischen Angehö
rigen der Mitgliedstaaten einführen oder zur Folge haben.

Es ist Sache des Gerichts des Hauptprozesses, im Einzelfall
festzustellen, ob die wirtschaftliche Betätigung, um die es jeweils
geht, eine Ware betrifft, die nach ihrer Art und nach den tech
nischen oder internationalen Verhältnissen, denen sie unterliegt,
tatsächlich für die Ein- oder Ausfuhr zwischen Staatsangehöri
gen der Mitgliedstaaten von Bedeutung sein kann.


